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nahm mit diesem Kühlung, was vielleicht wichtiger war, als 
wenn sie den König ohne den kardinal getroffen hätte. Den 
versammelten Reichsständen legte pileus noch einmal, aber mit 
neuem Beweismaterial die Rechtmäßigkeit Urbans VI. dar*);  
dessen Anerkennung wurde erneut ausgesprochen?) Auf dieser 
Grundlage verhandelten die Vertreter Wenzels und die Kur­
fürsten mit den anwesenden Reichsständen. IM den Bevoll­
mächtigten des Elekten Adolf und des Domkapitels von Mainz 
kam man freilich nicht zu einer Einigung ^), gerade weil der 
König nicht anwesend war. Die Bischöfe von Lüttich und Würz- 
burg und die Stadt Frankfurt wurden förmlich in den Urbans- 
bund ausgenommen?) Mit den Bischöfen von Konstanz, Straß- 
burg und Basel, den Herzögen Wilhelm von Zülich und Rainald 
von Geldern, dem Grafen Eberhard von Württemberg, dann 
mit Basel, Straßburg, Mainz und Köln, mit den schwäbischen 
und elsässischen Bundesstädten, ferner mit Zürich und Bern 
wurden anscheinend aussichtsreiche Verhandlungen gepflogen?) 
Noch in Frankfurt sind die Aufnahmeurkunden für Stratzburg 
und Köln zwar ausgefertigt °), aber nicht ausgehändigt worden; 
die andern ließ der Erzbischof von Prag als Kanzler erst in 
Böhmen serienmäßig herstellen?) Eine Verzögerung, unbekannt 
in ihrem Grund, die dem Urbansbund verhängnisvoll werden 
sollte. So betrachtet, war der Reichstag für den Pfalzgrafen ein 
Mißerfolg: nicht einmal die königlich-kurfürstliche Einung vom 

*) Guggenberger 5.45—48.
2) 5o möchte ich annehmen.
») Vt.5t.-Lhr. 18 5.202, 14: Miebach 5.61—64.
4) Lüttich: REN 1 Nr. 145, 2: Einschaltung in die Leitrittsurkunde, 

lvürzburg: REU. 1 Nr. 145, V Man. Boica 45 5. Z54ff. Nr. 247. Uls 
einzige unterfertigt: Bor ä. oaräinalsm Ursxensem // Lstrus ^aurensis. 
5ie muß zu Frankfurt ausgestellt sein, da die bischöfliche Beitrittsurkunde 
vom 25. 5eptember datiert ist: REN. 1 Nr. 147. Frankfurt: NEU. 1 Nr. 146,1 
«Original im Frankfurter 5t.-N., Unterfertigung und Registratorvermerk 
fehlen.

°) Ergibt sich aus REN. Nr. 145, 3 u. 4, sowie aus den königlichen 
Nufnahme-Urkunden für sie,- Nlünchen Hausarchiv Kasten 39 Lade 1.

°) Köln: NTU. 1 Nr. 146, 3. 5tratzburg: Nlünchen Hausarchiv. Beide 
tragen die Unterfertigung: ker ä. osmoellarlum // ketrus ^»urensis.

') 5ämtlich Nlünchen Hausarchiv. Unterfertigt: Ler ä. regem // os,n- 
cellarius.


